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15. l

Finanz⸗Niniſterinm .
Steuer⸗Departement .

Nro. 971. Karlsruhe den b. April gir

An ſämtliche Kreis⸗Directorien.
Durch den §. 51 . der,Purser Ord⸗

mung
ift vorgefhriebens :

„ Wo Grund⸗ und Banais Nah⸗
rungsBefund

Steuergettel oder ſonſt glaub⸗
wuͤrdige Beſchreibungen vorliegen , aus wel ,

chen ſich die Groͤße und Lage aller

ſtuͤcke eines jeden Buͤrgers erſehen laͤßt,
ſind hiernach die neuen Pea TR

ſtellen . “

Damit nicht von einem oder dem andern Be⸗

zirks⸗Commiffa âͤr die vorhandenen aͤlternGüter ;
Steuerzettel und andere Urkunden gegen den

Sinn der vorſtehenden Vorſchrift ohne weiters
als maasgebend angeſehen werden ; ſo ſind

ſaͤmtliche Bezirks⸗Commiſſaͤrs anzuweiſen , die

vorhandenen ältern Grung - uny Lagerbuͤcher,
Nahrungs⸗Befund⸗Steuer⸗ Bettel oͤder ſonſtige
Güterbeſchreibungen, ehe ſie ſolche als glaub⸗
würdig und zur Benutzung bey Aufſtellung der
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neuen Guͤter - Steuerzettel tauglich annehmen ,
genau zu pruͤfen, und dabey vorzuͤglich darz

auf zu ſehen :
. ) Ob alle Guͤter der Gemartung darin ents

haften find ; 2

. ) Ob die etwa darin fehlende anderwaͤrts

auf eine verlaͤßliche Weiſe erhoben werden
koͤnnen . ;

Wo bisher an den Wohnort geſteuert

wurde , iſt auf die fehlenden Guͤter der

Ausmaͤrker ein beſonders Augenmerk zu

richten , und uͤberall auf die ehemaligen

Freyguͤter ;

. ) Ob das Maas der einzelnen Stuͤcke we⸗

nigſtens ertraͤglich richtig angegeben , oder

eine Abſchaͤtzung nach den F. 52 . ꝛc. erfor⸗

derlich iſt ;

4 ) Ob bey jedem Guͤterſtuͤck die Gewann richtig

angegeben iſt , da hierauf die richtige Claſ⸗

ſification — mithin auch das Steuer⸗Ca⸗
pital des Grundſtuͤckes beruht ;

. ) Ob die Nebenlieger bey den einzelnen Stuͤcken

richtig bemerkt ſind , oder auf andere Art
leicht erhoben werden koͤnnen? r

;

Nach den Reſultaten dieſer Unterſuchung >
ben die Bezirks⸗Commiſſaͤrs die aͤltern Urkunden

zu benutzen , oder zu verwerfen .
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